
Öffentliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet und der Auslegung zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 911c "An der Pulvermühle" in der 

Mittelstadt St. Ingbert – Stadtteil St. Ingbert-Mitte  

 

Der Rat der Stadt St. Ingbert hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 die Veröffentlichung des Bebauungs-
planes Nr. 911c "An der Pulvermühle" im Internet bzw. eine Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur Be-
teiligung der Öffentlichkeit beschlossen.  

Der Bebauungsplan ändert in Teilen den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 911a „An der Pulvermühle“. 
Die Fläche ist dort bislang als Mischgebiet und als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Zukünftig soll 
die Fläche als Urbanes Gebiet festgesetzt werden. Ziel des Bebauungsplans ist es sowohl den bestehen-
den Nutzungsmix planungsrechtlich besser abzubilden, als auch angrenzende schützenswerte Wohnnut-
zungen entsprechend durch Aktualisierung des zulässigen Nutzungskataloges zu berücksichtigen. Des 
Weiteren sollen verkehrliche Belange optimiert werden.  

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt St. Ingbert stellt die Flächen als gemischte Bauflächen dar, 
womit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB nachgekommen ist. Das Plangebiet befindet sich 
am südlichen Ende der bestehenden Wohnbebauung entlang der Ensheimer Straße, direkt nördlich der 
A6. Die rund 1,2 ha große Fläche in der Gemarkung St. Ingbert umfasst mehrere Flurstücke und Teilbe-
reiche von Flurstücken in den Fluren 13, 24 und 25. Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist 
dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. 

 

Da es sich bei der vorliegenden Planung um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt und die Vor-
gaben des § 13a Abs. 1 BauGB erfüllt sind, ist vorgesehen den o.g. Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen. Gemäß § 13a BauGB wird auf die Durchführung einer Um-
weltprüfung verzichtet. Gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 2 fand bereits eine frühzeitige Unterrichtung und Erörte-
rung i.S.d. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB statt. Die Ergebnisse wurden in die Planunterlagen eingear-
beitet.  

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, 
dass der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung in der Zeit  

von Montag, 04.03.2024 bis einschließlich Freitag, 05.04.2024 



auf der Homepage der Stadt St. Ingbert unter www.st-ingbert.de/info-service/aktuelles/amtliche-be-
kanntmachungen/ (www.st-ingbert.de  Info – Service  Aktuelles  Amtliche Bekanntmachun-
gen) veröffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten wird. Der Inhalt der Bekannt-
machung ist ebenfalls eingestellt.  

Die oben genannten Unterlagen können während des oben genannten Zeitraums zusätzlich im Rathaus 
der Stadt St. Ingbert, Am Markt 12, Abteilung Stadtentwicklung, Demografie und Mobilität, vor den Zim-
mern 401 - 405 während der folgenden allgemeinen Dienststunden eingesehen werden: Montag bis Mitt-
woch 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr.  

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 
1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes 
(https://www.uvp-verbund.de/kartendienste) elektronisch abrufbar. 

Während der zuvor genannten Frist können von jedermann Stellungnahmen elektronisch per Mail an die 
E-Mail-Adresse stadtentwicklung@st-ingbert.de, bei Bedarf auch schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Kommune deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 
6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Saarländisches Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 

 

St. Ingbert, den 19.02.2024 
gez. 
Oberbürgermeister 
Prof. Dr. Ulli Meyer 


